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Zusammenstellung bereits vorliegender wesentlicher umweltbezogener 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes nach Einschätzung der 
Gemeinde 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Krumbach, Schreiben vom 6. Mai 2021  

• Handwerkskammer für Schwaben, Augsburg, Schreiben vom 4. Mai 2021  

• Landratsamt Günzburg, Schreiben vom 8. Juni 2021 

• Einwender 1, Schreiben vom 5. Mai 2021 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Schäferwagen-Übernachtungen“, 
Gemeinde Wiesenbach  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Planung nimmt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach 
wie folgt Stellung: 
 
Fachbereich Forsten: 
Von der Planung sind Waldflächen nicht unmittelbar betroffen, es grenzt jedoch im 
Osten Wald im Sinne des Art. 2 des Bayer. Waldgesetzes (BayWaldG) an 
(„Günztalleite“). Dieser aus Laubbäumen bestehende Wald hat nach der 
Waldfunktionsplanung besondere Bedeutung für das Landschaftsbild bzw. als 
Lebensraum und ist entsprechend schützenswert. Da in den Wald nicht eingegriffen 
wird, bestehen gegen das Vorhaben aber keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
Aus forstfachlicher Sicht wird jedoch auf folgendes hingewiesen: 

- Wegen der Nähe zum Wald sind offene Feuerstellen (Lagerfeuer, Grillplätze o. 
ä.) ohne Erlaubnis nicht zulässig (Art. 17 BayWaldG). 

- Am Waldrand angrenzend zum geplanten Sondergebiet befinden sich 
großkronige Alteichen. Hier kann es theoretisch zu Befall mit 
Eichenprozessionsspinnerraupen mit entsprechenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen kommen. Es wird empfohlen, den Zugang zu den 
Eichenkronen so zu gestalten, dass ggf. Bekämpfungsmaßnahmen 
durchgeführt werden können. Eine Fällung der Eichen zugunsten einer 
uneingeschränkten Schäferwagennutzung ist abzulehnen. 

- Der Günztalleitenwald ist auf Teilfläche sehr licht / in Auflösung. Dem 
Eigentümer (Vorhabenträger) ist zu empfehlen, zur Sicherung des 
Waldbestandes und seiner Funktionen entstehende Lücken mit geeigneten 
Baumarten zu bepflanzen. 
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Für Rückfragen, die den Fachbereich Forsten betreffen, wenden Sie sich bitte an 

 
Fachbereich Landwirtschaft: 
Die Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlich genutzten Flächen kann zu 
Geruchs-, Lärm- und Staubimmissionen führen. Diese sind zu dulden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
  
 









 

 

Landratsamt Günzburg 
Dienstgebäude: 

Landratsamt Günzburg 
Dienststelle Krumbach: 

An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg 
Telefon (0 82 21) 95-0, Telefax (0 82 21) 95-240 
LandkreisBürgerBüro (0 82 21) 95-999 

Kreishaus, Robert-Steiger-Str. 5, 86381 Krumbach 
Telefon (0 82 82) 88 94-0, Telefax (0 82 82) 88 94-
44 
Montag bis Freitag 7.30 – 12.30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14.00 - 18.00 Uhr 

Sprechtage: 

Bitte nutzen Sie die 
Möglichkeit einer 
Terminvereinbarung! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Günzburg, 08.06.2021, Az. 6102 
 
 
 
 
 
Bauleitplanung; 
Beteiligung des Landratsamtes Günzburg als Träger öffentlicher Belange  
an der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den Bereich 
„Schäferwagen – Übernachtungen“ durch die Gemeinde Wiesenbach 
 
- frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB - 
(Scopingverfahren) 
 
 
 

Stellungnahme des Landratsamtes Günzburg 
zum Vorentwurf vom 18.02.2021 

 

 

Die Gemeinde Wiesenbach beabsichtigt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

für ein Sondergebiet mit Schäferwagen, die über eine feste Installation verfügen und zur Übernach-

tungszwecken dienen. Dieses Vorhaben steht in Verbindung zum Hofladen/Landcafè des Vorhabenträ-

gers, das sich in einiger Nähe außerhalb des Ortsteiles von Unterwiesenbach befindet. 

 

 

Ortsplanung 
 

Mit der vorliegenden Planung „naturnaher“ Übernachtungsmöglichkeiten beabsichtigt der Vorhabenträ-

ger ein weiteres Standbein zum Hofladen/Landcafé und zur Landwirtschaft. Bereits bei der Aufstellung 

des Bebauungsplanes „Hofladen Höselhurster Weg“ wurde aus ortsplanerischer Sicht die Unterbringung 

außerhalb des Ortsteiles von Unterwiesenbach bedauert und das Vorhaben aus ortsplanerischer Sicht 

abgelehnt. Dem ist für die geplante Erweiterung des Gesamtvorhabens mit Übernachtungsplätzen 

nichts hinzuzufügen. Der geplante Übernachtungsplatz als Folgeerscheinung des Hofladens trägt damit 

weiter zur Zersiedelung der Landschaft bei, obwohl das Ausufern der Siedlungen bereits seit vielen Jah-

ren durch rechtliche Vorgaben verhindert werden soll. Die ablehnende ortsplanerische Haltung wird um-

so mehr bekräftigt, da der Auslöser des Vorhabens – die landwirtschaftliche Schafhaltung – mittlerweile 

hinsichtlich der Nutzungsintensität durch Hofladen/Landcafé und Übernachtung in Schäferwagen über-

rollt wurde. 

 

Neben der Zersiedelung der Landschaft tragen folgende Kriterien darüber hinaus zur negativen Betrach-

tung des Vorhabens durch die Ortsplanung bei, weshalb dringend an die Gemeinde appelliert wird, vom 

Vorhaben Abstand zu nehmen. 
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Das unterschiedliche Höhenniveau sowie die abgerückte und abgeschirmte Lage des geplanten Son-

dergebiets vom Hofladen/Landcafé lassen lagetechnisch keine Zusammengehörigkeit der einzelnen 

Vorhaben erkennen, so dass das Sondergebiet als ein zusätzlicher Eingriff in die Natur wahrgenommen 

wird. Die Erschließung des Sondergebietes in Form einer Umfahrt um die Kiesgrube ist sehr unwirt-

schaftlich. Die Nachbarschaft des Sondergebietes zur vorhandenen Kiesgrube und zur geplanten Tro-

ckenabbaufläche lassen eine idyllische Lage vermissen und drängen die Suche eines Alternativstandor-

tes förmlich auf. 

 

Zweifelsohne dient das beabsichtigte Vorhaben der Schaffung von naturnahen Übernachtungsmöglich-

keiten der Bereicherung der Familien- und Kinderregion. Unser Landkreis zeichnet sich mit Günz-, 

Kammel- und Mindeltal als ein Gebiet mit besonderer landschaftlicher Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

und damit mit einer besonderen Eignung für die landschaftsgebundene Naherholung aus. Der Erhalt 

dieser Auszeichnung muss unser aller Anliegen sein. Dabei ist es nachvollziehbar, diese Umgebung 

weiter touristisch erschließen zu wollen. Zur Vermeidung von mehreren, einer gewissen Eigendynamik 

unterliegenden Vorhaben Einzelner muss deshalb an einem landkreisweiten Konzept gearbeitet werden, 

um ein qualitätvolles Tourismusangebot an geeigneter Stelle zu konzentrieren, das dem Reiz der Land-

schaft gerecht wird. Der gewählte Standort scheidet für eine derartige Konzentration aufgrund der dar-

gelegten Gründe aus. 

 

Die Forderung nach einer Alternativenprüfung bleibt aufrechterhalten. Die bisherigen Ausführungen 

hierzu werden als nicht ausreichend für die im Umweltbericht erforderliche Prüfung der Alternativen er-

achtet, zumal der vorliegende Standort mit der unwirtschaftlichen Erschließung und der Nachbarschaft 

zu Abbauflächen als ungeeignet erscheint. Hinsichtlich der erforderlichen Alternativenprüfung sehen wir 

zumindest eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden als unumgänglich an. Es ist zu hinterfragen, ob 

diese Gemeinden ähnliche Planungsabsichten hegen und in diesem Fall eine gemeindeübergreifende 

Lösung anzustreben wäre. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der vorliegende Bebauungsplan aufgrund des 

Fehlens eines Flächennutzungsplanes der Genehmigungspflicht unterliegt und ein formaler und in we-

sentlichen Teilen vollständiger Umweltbericht, wozu auch insbesondere eine qualifizierte Prüfung von al-

ternativen Standorten gehört, von elementarer Bedeutung ist. 

 

 

Naturschutz und Landschaftspflege 

 

Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege wird zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Schäferwagen – Übernachtungen“ der Gemeinde Wiesenbach wie folgt Stellung ge-

nommen: 

 

Mit den dargestellten/festgesetzten Ausgleichsflächen A1, A2, A3 und A4 besteht aus naturschutzfachli-

cher Sicht kein Einverständnis. Es wird darauf hingewiesen, dass Ausgleichsflächen grundsätzlich dem 

Landesamt für Umwelt (Ökoflächenkataster) zu melden sind. Diese Ausgleichsflächen werden in ihrer 

Funktionalität überwacht. Durch die Nutzung des „Campingplatzes“, wie z.B. durch Kinder, Hunde, etc., 

sind die Flächen nicht beruhigt, sondern nachhaltig beeinträchtigt. Die als Ausgleichsflächen dargestell-

ten Bereiche sind Gestaltungsflächen für die Außenanlagen des Campingplatzes. 

 

Entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze des SO1 sind Pflanzungen von großkronigen Bäumen 

vorgesehen. Diese Flächen sind nicht als Sondergebiet darzustellen, sondern als private Grünfläche. 

Dies gilt genauso für den östlichen Pufferbereich zum Wald hin. Auch dieser Bereich ist als private 

Grünfläche darzustellen. 
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Aufgrund der Nähe zum Wald ist ein entsprechender Abstand zu fordern. Hierzu ist das Landesamt für 

Ernährung Landwirtschaft und Forsten in Krumbach zu befragen. 

 

Im Bebauungsplan ist die maximal zulässige Grundflächenzahl von 0,2 vorgegeben. Die Sinnhaftigkeit 

dieser Festsetzung erschließt sich nicht. Deshalb die Forderung der unteren Naturschutzbehörde, im 

Bebauungsplan konkret die Größe der Schäferwagen anzugeben und zu begrenzen. 

 

Hinsichtlich der Anordnung der Schäferwagen sind die größeren Wagen und die dichtere Aufstellung 

Richtung Westen zu verschieben. Richtung Osten zum Wald hin ist nur eine lockere Aufstellung der 

Schäferwagen vorzunehmen. 

 

Im Bereich des angrenzenden Waldes sind Eichen vorhanden. Die Problematik des Eichenprozessions-

spinners ist hinreichend bekannt. Diese markanten Eichen müssen aus naturschutzfachlicher Sicht er-

halten werden. Es ist in einem Konzept darzulegen, wie mit der Problematik „Eichenprozessionsspinner“ 

in Zukunft umgegangen wird. Zudem ist in diesem Konzept darzulegen, wie mit dem Waldrand (Wald 

Günztalleite) hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht umgegangen wird. Es wird davon ausgegangen, 

dass der Wald im Bereich der Günztalleite einem anderen Grundstückseigentümer gehört. Diese Frage 

der Verkehrssicherungspflicht und der Umgang mit dem Problem des Eichenprozessionsspinners ist zu 

regeln und konzeptionell darzulegen. 

 

Der Zuweg vom Campingplatz hin zum Landcafè/Hofladen/Schafstall ist konkret im Bebauungsplan 

festzulegen. Ebenfalls sind die Geländeeingriffe zu bewerten und entsprechend auszugleichen. 

 

 

Immissionsschutz 

 

Das geplante sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Schäferwagen – Übernachtungen“ in 

der Gemarkung Unterwiesenbach grenzt im Westen an ein bestehendes Kiesabbaugebiet an. 

 

Das Sondergebiet Schäferwagen dient der Übernachtung von Gästen des nordöstlichen Hofla-

dens/Landcafè des Vorhabenträgers. Das Sondergebiet kann nach DIN 18005 Schallschutz im Städte-

bau gleichbedeutend wie ein Campingplatz angesehen werden.  

Das Sondergebiet befindet sich vollständig im Außenbereich und besitzt eine Fläche von ca. 0,45 ha. 

Aufgrund der Lage sowie bekannter Rechtsprechungen erscheint eine verminderte Schutzwürdigkeit 

durchaus gerechtfertigt. Die um 5 dB(A) höheren Orientierungsrichtwerte z.B. eines Mischgebietes, dür-

fen aus fachtechnischer Sicht aber nicht überschritten werden. 

 

Nach den Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflächen von Kies wäre zu Misch-

gebieten ein Abstand von 150 m einzuhalten. Dies ist hier nicht der Fall. 

Deswegen war aus immissionsschutzfachlicher Sicht durch ein schalltechnisches Gutachten nachzu-

weisen, ob und ggf. durch welche Schallschutzmaßnahmen die Orientierungsrichtwerte durch das Kies-

abbaugebiet eingehalten werden können. Den aktuellen Planunterlagen liegt eine schalltechnische Be-

gutachtung der Firma Kling Consult, Projekt-Nr. 3079-405-KCK vom 03.02.2021 bei. 

Das Gutachten wurde geprüft und erweist sich aus immissionsschutzfachlicher Sicht als plausibel. 

Der Gutachter kommt zu folgendem Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immissionsorten innerhalb 

der Baugrenze von SO 1 der zulässige Orientierungsrichtwert von tagsüber 55 dB(A) deutlich unter-

schritten bzw. der 6 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwert eingehalten bzw. unterschritten wird. Die Er-

gebnisse sind anhand einer Immissionsrasterkarte - dargestellt tagsüber - ablesbar. 
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Überprüft wurde allerdings nur der Trockenabbau mit anschließender Wiederverfüllung auf Fl.-Nr. 324, 

Gemarkung Unterwiesenbach. Aktuell liegt ein weiterer Antrag auf Trockenabbau mit anschließender 

Wiederverfüllung auf Fl.-Nr. 336 der Gemarkung Unterwiesenbach vor, der mit Bescheid des Landrats-

amtes Günzburg vom 04.05.2021 wasserrechtlich genehmigt wurde. Dieses Abbauvorhaben liegt in 

südwestlicher Richtung und unterschreitet ebenfalls nach den Anforderungen zum Lärmschutz bei der 

Planung von Abbauflächen von Kies zu Mischgebieten einen Abstand von 150 m. Die Betriebszeiten 

und die Zufahrtsituation sind analog dem Trockenabbau auf Fl.-Nr. 324. Das Lärmgutachten ist dahin-

gehend zu überarbeiten/ergänzen. 

Zudem ist eine Überarbeitung der Bebauungsplanbegründung und Ergänzung des weiteren Trockenab-

baus aus immissionsschutzfachlicher Sicht erforderlich. 

 

Sofern aufgrund der Nutzungsintensität, der örtlichen Lage sowie möglicher Schallschutzmaßnahmen 

schalltechnisch die zulässigen Orientierungsrichtwerte eingehalten werden können, sind vermutlich 

auch keine unzumutbaren Staubeinwirkungen zu erwarten. 

 

 

Wasserrecht 

 

Aus Sicht der unteren Wasserrechtsbehörde und unteren Bodenschutzbehörde wird zum Planungsvor-

haben mitgeteilt, dass durch die beabsichtigte Planung weder Wasserschutzgebiete, konkrete Planun-

gen nach dem Wassersicherstellungsgesetz, Überschwemmungsgebiete noch bekannte Altlasten (Alt-

ablagerungen und Altstandorte) berührt werden. 

 

Mit den Ausführungen zur Niederschlagswasserbeseitigung besteht aus wasserrechtlicher Sicht Einver-

ständnis. 

 

Die Fachstelle Wasserecht regt an, eine evtl. Hangwasserproblematik zu prüfen und ggf. Maßnahmen 

vorzusehen. 

 

Mit Umfang und Detaillierungsrad der Umweltprüfung besteht aus wasserrechtlicher Sicht Einverständ-

nis. 

 

 

Sonstiges 

 

In der Präambel der Bebauungsplansatzung wurde bestimmt, dass im Geltungsbereich des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vor-

habenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Damit dies eine rechtliche Bindung entfaltet, bedarf 

es diesbezüglich unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB einer textlichen Festsetzung gemäß § 12 

Abs. 3a Satz 1 BauGB. 

 

In der Planzeichnung ist die Baugrenze im SO1 durchgehend auch im östlichen Bereich darbig darzu-

stellen. 

 

In der Begründung ist der Vorhabenträger vollständig zu benennen. 

 

Auf Seite 13 Absatz 1 der Begründung ist zu berichtigen, dass für die Kiesgrube kein Baugenehmi-

gungsbescheid vorliegt, sondern das Abbauvorhaben wasserrechtlich genehmigt wurde. 
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Der separate Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein wesentlicher Bestandteil des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes. Dies ist in Nr. 6 Abs. 3 und Nr. 18 der Begründung richtigzustellen. 

 

In Nr. 14.1.2 Abs. 2 des Umweltberichtes wird auf Kapitel 4 verwiesen, was nicht richtig sein kann. 

 

 

- Ende der Stellungnahme des Landratsamtes Günzburg - 
zum Vorentwurf vom 18.02.2021 

 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den Bereich 

„Schäferwagen –Übernachtungen“ durch die Gemeinde Wiesenbach 
 

- frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB - 
 

Günzburg, 08.06.2021 

___________________________________________________________________________ 
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